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Index

81/01 Wasserrechtsgesetz

Norm

WRG 1959 §138;

WRG 1959 §39;

Rechtssatz

Die Erlassung eines wasserpolizeilichen Auftrages im Grunde des § 39 WRG 1959 setzt eine willkürliche Veränderung

der natürlichen Ab6ussverhältnisse voraus, die dann nicht vorliegt, wenn die Maßnahmen etwa durch eine

wasserrechtliche Bewilligung gedeckt sind.
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